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9. Jahrgang. Nr. 48. 29. November 1923.

Schweizer-Schule
Wochenblatt der katholischen Schulvereinigungen der Schweiz.

Der „Pädagogischen Blätter" 30. Jahrgang.

Für die Schriftleitung des Wochenblattes:
I. Troxler, Prof., Luzern, Billenstr. 14, Telephon 21.KK

Jnseratenannahme, Druck und Versand durch:
Graphische Anstalt Otto Walter A.-E., Ölten

Beilagen zur Schweizer-Schule:
„Volksschule"-„Mittelschule" - „Die Lehrerin"

AbonnementS-JahreSpret» Sr. I».—, bet der Post bestellt Sr. to^o
sllhecl VI> Auiland Portozuschlag

Jnsertionspreis: Nach Spezialtarif.

Inhalt: Wir Haben's gehört. — Schulnachrichten. — Biicherschau, — Hilfskasse. — Lehrerzimmer. — Inserate.
Beilage, Mittelschule Nr. 8 (mathematisch-naturwissenschaftliche Ausgabe).

Wir Haben's gehört.
Oder genauer, wir Haben's gelesen, und

zwar in den Nummern 39 und 49 und 41 des lau-
senden Jahrganges der „Schweizerischen Lehrer-
zeitung". Nämlich, was an der Jahres- und Dele-
giertenversammlung des „Schweizerischen Lehrer-
Vereins" alles behauptet und aufgestellt und na-
mentlich vom Hauptreferenten, Herrn Professor und
Redaktor Dr. Stettdacher aus Zürich, behauptet
und aufgestellt worden ist.

Was denn?
Ja einmal, „daß der Staat (natürlich nur

der mehrheitlich freisinnige Staat!) das Recht
und die Pflicht habe, die Erziehung,
die Bildung und die Schule in seine
Handzu nehmen (man merke wohl: man redet
nicht nur von der Schule und von der „Bildung",
sondern auch von der Erziehung, von der E r-
ziehung überhaupt!), um sie vorZer-
splitterung in konfessioneller und
politischer Hinsicht zu bewahren." —
O, wie muß es schön sein im Schweizerlande, wenn
einmal der A l l e i n e r z i e h e r Staat, der

mehrheitlich freisinnige Alleinerzieher Staat,
die Zersplitterung in konfessioneller und politischer
Hinsicht überwunden, also das gesamte Schweizervolk
und jeden Bater und jede Mutter darin durch das
Mittel der staatlichen Schul- und gar des staau
lichen Erziehungsmonopvls freisinnig ge-
macht haben wird!

Was weiter?
Daß „dem Staate das alleinige

Auffichtsrecht über die Schule zu-
komm t." — O, ihr rückständigen Redaktoren des

Artikels 27 der Bundesverfassung! Ihr begnügtet
euch mit dem vorsichtigen Befehl, daß die öf f ent-
lichen Schulen in der Schweiz ausschließlich un-

ter staatlicher Leitung stehen sollen, ein Befehl,
der immerhin noch eine milde, eine erträgliche Aus»
legung zuläßt. Die Jahres- und Delegiertenver-
sammlung des „Schweizerischen Lehrervereins" vom
Jahre 1923 geht einen gewaltigen Schritt weiter
und verfügt: der Staat hat das alleinige Auf-
s icht s r echt über — die Schulen. Und du,
armes kirchliches Gesetzbuch, kaum paar Jahre alt
und schon veraltet! Du meinst noch so selbstbewußt
im Kanon 1381 und 1382, die Bischöfe hätten
das Recht und sogar die Pflicht, alle Schulen, in
denen katholische Kinder erzogen und unterrichtet
werden, nach ihrer religiös-sittlichen
Seite hin zu beaufsichtigen, zu besu-
ch en oder besuchen zu lassen!

Was noch?
Daß es „b i t t e r e K n e ch t s ch af t" bedeutete

für den Lehrer, wenn der Staat die konfessionellen
Schulen gestattete! — Früher hat es allemal ge-
heißen, „unter dem Krummstab sei gut wohnen".
Und es soll weitherum in Europa Verhältnisse ge-
den, wo die Lehrer, nachdem sie sich von der
Herrschaft des Krummstabes befreiten, auch die

staatliche Schulaussicht ins Pfefserland wün-
schen. Uebrigens, ihr armen Lehrerknechte
jetzt schon in unsern katholischen Kantonen und in
katholischen Gemeinden! Und du beneidens-
werte Freiheit des Lehrers in konfessionellen
und politischen Dingen in waschecht freisinnigen
Kantonen und Gemeinden!

Noch nichtgenug!
Die Schule müsse doch der Wissen-

schaft dienen, müsse den Kindern einen
guten Teil der Wissenschaft vermitteln und sie

müsse das in wissenschaftlicher Weise tun. Das
aber könne nur unter der Herrschaft des freisinni-
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